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I. Der Autokauf im Internet und bei ebay -
Rechtsfragen, Tipps und Hinweise
Einleitung
Der Autokauf spielt im Internet eine immer größere Rolle. Spezielle Portale, wie auch ebay
(ebaymotors.de) bieten in größeren Mengen neue und gebrauchte Pkws zum Verkauf an. Auch
für den privaten Autoverkäufer ist das Internet eine gute Möglichkeit, einen angemessenen
Marktpreis  zu  erhalten.  Nach unserer  Erfahrung werden jedoch immer  wieder  elementare
Vorsichtsmaßnahmen außer Acht gelassen. Kaum ein Gegenstand ist so teuer, wie ein Pkw, so
dass es zum Teil erstaunlich ist, mit welcher Leichtfertigkeit diese Gegenstände im Internet
erworben werden.  Eine  Übersicht  über  die  gängigen Betrugsmaschen und  Abzockertricks
beim Autokauf über das Internet finden Sie in einem Beitrag von heise.de vom 15.06.2005 .

Wir  haben  nachfolgend  für  Sie  die  Rechtsfragen  des  Autokaufes  im  Internet  einmal
zusammengestellt.  Unabhängig davon möchten wir aus regelmäßiger anwaltlicher Beratung
auf Folgendes hinweisen:

 

Auch  im  herkömmlichen  Autohandel  gibt  es  erhebliche  Probleme,  wenn  bspw.  Mängel
verschwiegen werden oder Pkws zum Verkauf so aufbereitet werden, dass ihr tatsächlicher
Zustand verschleiert wird. Dies gilt erst Recht für Autoverkäufe im Internet. Eine generelle
Unseriösität möchten wir Verkäufern nicht unterstellen, dürfen jedoch darauf hinweisen, dass
es  zum  Teil  faktisch  schwierig  ist,  den  tatsächlichen  Zustand  eines  Autos  im  Internet
umfassend darzustellen. Wir halten es daher für sehr problematisch, einen Pkw im Internet zu
kaufen,  ohne  diesen  vorher  persönlich  gesehen  bzw.  Probe  gefahren  zu  haben.  Ist  die
Vereinbarung „gekauft wie gesehen“ schon im herkömmlichen Autohandel problematisch, so
gilt dies erst Recht, wenn ein nicht gerade billiges Fahrzeug erworben wird, ohne dass man
sich  einen  persönlichen  Eindruck  von  dem  Fahrzeug,  seinen  Fahreigenschaften und  dem
Verkäufer gemacht hat. 
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Grundsätzlich empfehlen wir daher, bei  Pkw-Angeboten im Internet die Beschreibung des
Fahrzeuges sehr genau zu studieren. Im Zweifel fragen Sie bei dem Verkäufer per e-Mail nach
und dokumentieren Sie diesen Schriftverkehr, falls es später Probleme geben sollte. Schauen
Sie sich auch an, wer das Fahrzeug verkauft. Bei ebay können Sie über die Bewertungen, die
über den Verkäufer abgegeben wurden, einen ersten Eindruck darüber gewinnen, ob es sich
bei dem Verkäufer um eine seriöse Person handelt. 

 

Grundsätzlich  haben  Sie  bessere  Karten,  wenn  Sie  von  einem  gewerblichen Händler  ein
Fahrzeug kaufen, da dieser nach der Rechtsprechung umfangreiche Prüfungspflichten hat, die
den  technischen  Zustand  des  Fahrzeuges  betreffen.  Ferner  muss  Ihnen  der  gewerbliche
Verkäufer eine Gewährleistung von mindestens einem Jahr einräumen.

 

Die  gleichen  Sorgfaltspflichten  beim  Internetangebot  gelten  im  Übrigen  auch  für  den
Verkäufer. Beschreiben Sie Ihr Fahrzeug möglichst umfassend und verschweigen Sie keine
Mängel. Private Verkäufer können die Mängelgewährleistung ausschließen. Dies gilt jedoch
nicht, wenn bekannte Mängel arglistig verschwiegen worden sind. 

 

Grundsätzlich,  so  unsere  Auffassung,  sollte  man  in  der  Regel  jedoch  kein  Fahrzeug  im
Internet kaufen, ohne dies vor  Abschluss des Kaufvertrages, d.h.,  bevor  auf ein Fahrzeug
geboten wird, sich dieses persönlich anzusehen und eine Probefahrt zu unternehmen.

 

Folgende Rechtsfragen beim Autokauf im Internet, wie auch im herkömmlichen Sinne sind
relevant:  

 

Vertragsschluss

Das bürgerliche Gesetzbuch (BGB) schreibt für den Abschluss eines Kaufvertrages über einen
PKW  keine  bestimmte  Form  vor.  Verträge  können  somit  auch  einfach  mündlich
abgeschlossen  werden.  Aufgrund  der  damit  verbundenen  Gefahren  (z.B.  Nachweis,  was
vereinbart wurde), sollte ein Kaufvertrag jedoch immer in schriftlicher Form abgeschlossen
werden. Bei einem Kauf über das Internet ist zudem Folgendes zu beachten:
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Es ist  ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass der Vertrag beim Kauf eines PKW im
Internet erst dann geschlossen wird, wenn der PKW beim Verkäufer abgeholt wird. In der
Regel wird der Kaufvertrag bereits online abgeschlossen. Das heißt, beispielsweise für den
Bereich der Online – Auktionen (z.B. ebay), dass der Kaufvertrag mit Ablauf der Auktion
rechtswirksam geschlossen wird. Umso wichtiger ist es, sich noch vor Vertragsschluss zum
Kauf des PKW mit  dem Verkäufer in Verbindung zu setzen, sofern die Beschreibung des
PKW noch Fragen offen lässt (Anzahl der Vorbesitzer, Austauschmotor, Kraftstoffverbrauch,
Baujahr,  Zusatzausstattung,  Unfallfreiheit…).  Diese  Angaben  können  mit  Blick  auf  die
Mängelhaftung notwendig sein, da es hierfür auf die  vereinbarte Beschaffenheit ankommt
(siehe unten).

 

Pflichten der Vertragsparteien

Gemäß  §  433  Abs.1  BGB  ist  der  Verkäufer  verpflichtet,  dem  Käufer  das  Fahrzeug  zu
übergeben.  Ausreichend  ist  dafür  die  Übergabe  der  Autoschlüssel.  Zur  Vertragserfüllung
gehört ebenso die  Aushändigung von Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein. Daneben besteht
eine  Pflicht  zur  Überlassung  der  weiteren  Fahrzeugdokumentation,  wie  Serviceheft,
Garantiebelege und die Betriebserlaubnis für bestimmte Fahrzeugteile (§ 22 StVZO). Wichtig
ist  auch  die  Pflicht  des  Verkäufers,  das  Fahrzeug frei  von  Sach-  und  Rechtsmängeln  zu
verschaffen.

 

Der Käufer dagegen ist zur Kaufpreiszahlung und zur Abnahme des Fahrzeuges verpflichtet.
Nach § 27 Abs. 3, 2 StVZO hat der Käufer unverzüglich für die Neuzulassung des Fahrzeuges
zu sorgen. Dafür notwendig ist  die  Beantragung eines neuen Fahrzeugscheines sowie ggf.
eines neuen Kennzeichens (abhängig vom Zulassungsbezirk). Die Pflicht zur unverzüglichen
Ummeldung sollte vertraglich (schriftlich) festgehalten werden. Unterlässt nämlich der Käufer
die  Ummeldung,  so  läuft  der  Verkäufer  Gefahr,  für  etwaiges  Fehlverhalten  des  Käufers
verantwortlich gemacht zu werden. Auch wenn der Käufer sich zur Ab- bzw. Ummeldung
verpflichtet hat, empfehlen wir dem Verkäufer, selbst und unverzüglich der Zulassungsstelle
den  Verkauf  zu  melden.  Die  Zulassungsstelle  wiederum  informiert  automatisch  das
zuständige Finanzamt, was hinsichtlich der zu zahlenden KFZ-Steuer von Bedeutung ist. Ein
entsprechendes Abmeldeformular, welches vom Käufer zu unterschreiben ist, sieht wie folgt
aus:
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Betr.: Verkaufsmeldung gem. § 27 Abs. 3 StVZO

 

Kraftfahrzeug – Art:                                      Hersteller

 

Amtl. Kennzeichen:                                      Fahrgestell-Nr.:         

 

Fahrzeugbrief-Nr.:

 

Verkauf am:                                                    Käufer: 

 

Anschrift des Käufers:

 

Anschrift des Verkäufers:

 

………………                                                

Datum

 

……………………….                                   

Unterschrift Verkäufer
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Als  Käufer  bestätige  ich  den  Kauf  des  obig  genannten KFZ. Das  KFZ wurde mir  nebst
Kraftfahrzeugbriefs und –scheins vom Verkäufer übergeben.

 

 

………………                                                

Datum

 

……………………….                                   

Unterschrift Verkäufer

 

 

 

 

Haftung für Mängel

Streitigkeiten  treten  immer  wieder  auf,  wenn  der  PKW  mangelhaft  ist.  Der  Begriff  des
Sachmangels ist nach der Schuldrechtsmodernisierung im Jahre 2002 nunmehr in § 434 BGB
gesetzlich normiert.  Ob und inwieweit ein Sachmangel nach der Definition des §      434 BGB  
vorliegt, haben wir Ihnen allgemein bereits ausführlich in einem unserer Artikel dargestellt .
Nach dieser Norm kommt es entscheidend darauf an, ob der PKW bei Gefahrübergang die
„vereinbarte“ Beschaffenheit hat. Gefahrübergang heißt dabei – bei dem Regelfall, dass der
Wagen  vom  Käufer  abgeholt  wird  –  die  Übergabe  durch  den  Verkäufer.  Wegen  der
vorausgesetzten Vereinbarung kommt es also nicht darauf an, welche einseitigen Erwartungen
oder Vorstellungen der Käufer hat. 

Für die  Frage  was  vereinbart  ist,  muss  insbesondere die  Produktbeschreibung im  Internet
beachtet  werden.  Weicht  diese  von dem tatsächlichen Zustand des  PKW ab, fehlt  diesem
damit die vereinbarte Beschaffenheit und er ist mangelhaft. Da es für die Frage des Mangels
auf den Gefahrübergang ankommt, besteht auch bei einem Vertragsschluss im Internet die
Möglichkeit,  noch vor  Übergabe die  wesentlichen Vertragspunkte  schriftlich  festzuhalten.
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Auch hierfür  kann ein  Mustervertrag genutzt  werden.  Mit  Blick  auf  die  Beweisfrage vor
Gericht empfehlen wir den Vertragsparteien, auch einen Zeugen beim Kauf mitzunehmen. 

Natürlich ist es nicht notwendig, die Funktionsfähigkeit jedes einzelnen Bauteiles des PKW
festzulegen. Der PKW ist selbstverständlich auch ohne vertragliche Festlegung mangelhaft,
wenn beispielsweise der Auspuff nach wenigen Kilometern abfällt. Mit Vereinbarung gemeint
sind vielmehr die Fragen nach Laufleistung oder Unfallschäden. Wird nicht vereinbart, dass
der  PKW unfallfrei  ist,  so  kann dies  später  grundsätzlich  auch  nicht  als  Mangel  geltend
gemacht werden. 

Neben  der  vereinbarten  Beschaffenheit  kann  der  Verkäufer  zusätzlich  eine  Garantie  für
bestimmte Fahrzeugeigenschaften übernehmen. Je nach Ausgestaltung dieser Garantie sind an
deren Abgabe verschiedene Rechtsfolgen geknüpft  (Schadensersatzhaftung des  Verkäufers
auch  ohne  Verschulden  oder  Beschränkung  auf  grobe  Fahrlässigkeit;  Erweiterung  der
Käuferrechte  bei  Abgabe  einer  Beschaffenheitsgarantie;  Fragen  der  Verjährung  von
Ansprüchen.) Eine Entscheidung darüber, ob und in welcher Art eine Garantie übernommen
wurde,  kann  im  Einzelfall  schwierig  sein.  Jedenfalls  bedarf  es  keiner  ausdrücklichen
Bezeichnung wie: „ich garantiere“ oder „ich versichere“. Wiederum wichtig ist daher, dass
Aussagen des Verkäufers schriftlich fixiert werden. 

 

Wurde ein Mangel festgestellt,  kann der Käufer nach dem neuen Kaufrecht grundsätzlich
wählen, ob er eine mangelfreie Sache geliefert,  den Mangel beseitigt  haben, vom Vertrag
zurücktreten oder Schadensersatz geltend machen will.  Dabei ist es im Unterschied zu der
früheren Rechtslage gemäß § 325 BGB nunmehr möglich, Schadensersatzansprüche neben
dem Rücktritt geltend zu machen. 

Zu beachten ist  allerdings, dass der Verkäufer die  Sachmängelgewährleistung ausschließen
kann  (ob  und  inwieweit  diese  möglich  ist,  haben  wir  Ihnen  am  Bespiel  der  Online  –
Auktionen bereits dargestellt, z.B.: „gekauft wie gesehen“, „keine Garantie“). Dies geschieht
zumeist im Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Speziell  bei Online –
Auktionen  wird  ein  Haftungsausschluss  in  der  Regel  aus  der  Beschreibung  der  Ware
hervorgehen.  Keinesfalls  kann  eine  Mängelgewährleistung  aber  bei  einem
„Verbrauchsgüterkauf“ ausgeschlossen werden. Von „Verbrauchsgüterkauf“ spricht man bei
Geschäften,  bei  denen  auf  der  Verkäuferseite  ein  Unternehmer  (gewerbsmäßig
Handeltreibender)  und  auf  der  Käuferseite  ein  Verbraucher  (Privatperson)  steht.
Einschränkend  soll  ein  Ausschluss  der  Sachmängelhaftung  auch  bei  einem
Verbrauchsgüterkauf  gemäß  §  474  Abs.1  S.2  BGB  aber  dann  möglich  sein,  wenn  eine
gebrauchte Sache in einer öffentlichen Versteigerung verkauft wird, an der der Verbraucher
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persönlich teilnehmen kann. Online-Auktionen fallen nach überwiegender Ansicht nicht unter
diese eng auszulegende Ausnahmevorschrift.

Liegt kein Verbrauchsgüterkauf vor, kann sich der Verkäufer dann nicht auf den Anschluss
der Gewährleistungsrechte berufen, wenn er einen Mangel arglistig verschweigen oder eine
Garantie übernommen hat, § 444 BGB. Schwierig ist die Rechtslage in den Fällen, in denen
der Verkäufer keine Angaben macht, es quasi unterlässt, den Käufer auf bestimmte Umstände
hinzuweisen. Fragt der Käufer nicht nach, ist in der Praxis bedeutsam, ob dem Verkäufer eine
Aufklärungspflicht über Mängel oblag. Dies wird zumindest bei schwerwiegenden Mängeln,
die  die  Funktionsfähigkeit  des  PKW  betreffen,  angenommen.  In  den  übrigen  Fällen
unterscheidet die Rechtsprechung danach, ob der Verkäufer ein Unternehmer (KFZ-Händler)
oder  ein  Privatmann  ist.  Aufgrund der  Sachkompetenz  werden dem Unternehmer erhöhte
Aufklärungspflichten zugebilligt.

Unabhängig davon, ob der Verkäufer eine Gewährleistung ausschließt, kann sich der Käufer
gemäß  §  444  BGB  jedenfalls  nicht  auf  einen  Mangel  berufen,  wenn  er  diesen  bei
Vertragsschluss bereits kannte. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis kann der Mangel nur geltend
gemacht werden, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig (vorsätzlich) verschwiegen oder
eine  Garantie  abgegeben hat.  Grob  fährlässig  handelt  derjenige  der  die  Augen  vor  dem
verschließt, was jeder anderen Person hätte einleuchten müssen (z.B.: Bei dem als unfallfrei
beschriebenen PKW ist auf dem Foto im Internet eine deutlich sichtbare Beule in der Tür zu
erkennen).

 

Abgesehen von diesen Besonderheiten gestalten sich die Rechte des Käufers wie folgt:

 

1. Nacherfüllung, §§ 437, 439 BGB

Der vom Gesetz vorgesehene Anspruch auf Lieferung einer neuen Sache dürfte bei dem Kauf
eines Gebrauchtwagens nur wenig praktische Relevanz besitzen. Denn dieser Anspruch setzt
voraus, dass sich der Kauf nicht  auf ein bestimmtes  Fahrzeug, sondern lediglich auf eine
bestimmte Gattung beschränkt (z.B. Kauf eines VW Golf mit dem Baujahr 1993, wobei der
Verkäufer mehrere Fahrzeuge gleichen Typs und Baujahrs anbietet).

 

2. Mängelbeseitigung, §§ 437, 439 BGB
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Die  weitaus  häufigeren  Fälle  betreffen  den  Anspruch  auf  Mängelbeseitigung.  Kann  der
Mangel beseitigt werden, so hat der Verkäufer gemäß § 439 Abs. 2 BGB die zum Zwecke der
Nacherfüllung erforderlichen Kosten zu tragen. Dazu gehören neben den Transport-, Material-
und Arbeitskosten auch die Kosten der Mangelfeststellung.

Abgesehen von dieser Beseitigungspflicht geht es in der Mehrzahl der gerichtlichen Streitfälle
jedoch überwiegend um die Mängel,  die nicht  beseitigt  werden können. Gemeint  sind die
Fälle,  in  denen  eine  Mängelbeseitigung  schon  per  se  ausgeschlossen  ist  (z.B.  ist  das
Unfallauto als unfallfrei verkauft worden, so ist die Beseitigung dieses Mangels unmöglich).
Weiterhin  denkbar  sind  die  Fälle,  in  denen  die  Mängelbeseitigung  nur  mit
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Durch § 439 Abs. 3 S.1 BGB räumt das Gesetz
dem Verkäufer hierbei die Möglichkeit ein, die Mängelbeseitigung zu verweigern. Der Käufer
wird dann auf seine anderen Ansprüche verwiesen. 

 

3. Rücktritt, §§ 437, 440 BGB

Ist  die  Mängelbeseitigung  ausgeschlossen  oder  wird  vom  Verkäufer  berechtigter  Weise
abgelehnt, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Dieses Rücktrittsrecht besteht neben
dem  Anspruch  auf  Mängelbeseitigung.  Das  bedeutet,  dass  auch  dann,  wenn  eine
Mängelbeseitigung möglich wäre, der Käufer grundsätzlich vom Vertrag zurücktreten kann.
Das Gesetz verlangt für die Möglichkeit des Rücktritts aber eine in der Mängellieferung nicht
ganz  unerhebliche  Pflichtverletzung.  Die  Unerheblichkeit  bezieht  bei  einem  Autokauf
Beschaffenheit, die Verwendung und die Eignung für den Gebrauch eines PKW. So kann der
Käufer nicht  vom Vertrag zurücktreten,  wenn er den Mangel mit  einfachen Mitteln  selbst
beheben kann oder der Mangel allein nur unwesentlich ins Gewicht fällt. Beispielsweise hält
die  Rechtsprechung  ein  Mehrverbrauch  von  10  –  15  %  des  angegebenen  Wertes  für
unerheblich.  Die  Beweislast  für  die  Frage  der  Unerheblichkeit  trägt  der  Verkäufer.
Unabhängig  davon  kann  sich  der  Verkäufer  mittels  AGB  auch  zunächst  ein  Recht  auf
Mängelbeseitigung einräumen lassen. 

Weitere Voraussetzung für das Bestehen eines Rücktrittsrechtes ist der erfolglose Ablauf einer
vom Käufer gesetzten Frist zur Nacherfüllung, §§ 323 Abs.1, 440 BGB. Einer Fristsetzung
bedarf es jedoch nicht, wenn die Behebung des Mangels ausgeschlossen oder der Verkäufer
die  Behebung ernsthaft  und endgültig  verweigert  hat.  Insoweit  wäre  es  sinnlos,  die  Frist
anzuwarten, obwohl der bezweckte Erfolg nicht eintreten kann oder wird.

Ist der Rücktritt wirksam, sind die jeweils empfangenen Leistungen herauszugeben. So erhält
der Verkäufer den PKW und der Käufer den gezahlten Kaufpreis zurück. 
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4. Minderung, §§ 437, 441 BGB

Die Voraussetzung der Minderung laufen weitgehend parallel zu denen des Rücktrittsrechts,
so dass auf die Ausführungen unter Punkt 3 verwiesen werden kann.   

 

4. Schadensersatz

Soweit  nichts  anders  bestimmt  ist,  kann  der  Käufer  bei  Mangelhaftigkeit  der  Sache
Schadenersatz nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a BGB verlangen.

 

a) Schadenersatz statt der Leistung, §§ 437 Nr. 3, 311a Abs.2 BGB

Nach diesen Normen besteht ein Anspruch auf Schadenersatz, wenn der Mangel bereits bei
Vertragsschluss  vorlegen  hat,  seine  Behebung  jedoch  ausgeschlossen  ist  (Unfallauto  als
Unfallfrei  verkauft)  oder  die  Beseitigung  aufgrund  der  Unwirtschaftlichkeit  verweigert
werden kann.  Ein  Schadenersatzanspruch entfällt  gemäß § 311 a  Abs.  2  BGB, wenn der
Verkäufer das Leistungshindernis (unbehebbarer Mangel) nicht kannte und seine Unkenntnis
auch  nicht  zu  vertreten  hat.  So  nimmt  beispielsweise  die  Rechtsprechung  eine  konkrete
Untersuchungspflicht des KFZ-Händlers an. Abgesehen davon vermutet das Gesetz, dass der
Verkäufer den Mangel kannte. Der Verkäufer muss  also beweisen,  dass diese Vermutung
falsch ist. Und selbst wenn der Verkäufer den Mangel nicht kannte, tritt seine Ersatzpflicht
dann ein, wenn er die Mangelfreiheit zuvor garantiert hat. 

 

b)      Schadenersatz statt der Leistung, §§ 437 Nr. 3, 280 Abs.1 und 3, 283 BGB  

Eine Schadenersatzpflicht kann den Verkäufer treffen, wenn der PKW zwischen dem Verkauf
und der Übergabe an den Käufer zerstört oder beschädigt wird. In diesen Fällen kommt es
darauf an, ob der Verkäufer den nachträglichen Mangel bzw. die Unbehebbarkeit zu vertreten
hat.  Bei  einem  Gebrauchtwagenkauf  wird  dieser  Anspruch  erfahrungsgemäß keine  große
Rolle spielen.

 

c) Schadenersatz statt der Leistung, §§ 437 Nr.3, 280 Abs.1 und 3, 281 Abs.1 BGB
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Ein weiterer Anspruch auf Schadenersatz verbleibt dem Käufer in den Fällen, bei denen der
Sachmangel behebbar ist,  die  möglich und auch geschuldete Nacherfüllung aber scheitert.
Wiederum muss der Verkäufer beweisen, dass ihn an diesem Umstand kein Verschulden trifft,
er also den Umstand nicht zu vertreten hat.

 

d) Schadenersatz neben der Leistung, §§ 437 Nr.3, 280 Abs.1 BGB

Wenngleich  in  der  Praxis  von  geringer  Relevanz  kann  es  auch  im  Gebrauchtwagenkauf
vorkommen,  dass  der  Verkäufer  nicht  nur  ein  mangelhaftes  Fahrzeug  liefert,  sondern
zusätzlich  gegen weitere  vertragliche  Nebenpflichten  verstößt.  Ebenso  möglich  sind  auch
Nebenpflichtverletzungen auf Seiten des Käufers (Wagen wird entgegen der Vereinbarung
erst nach 3 Wochen umgemeldet). 

 

e) Rücktritt neben dem Schadenersatz, § 325 BGB

Wie bereits angesprochen gestattet der Gesetzgeber neuerdings dem Käufer das Recht, auch
neben dem Rücktritt  einen Schadenersatzanspruch geltend zu machen. Die Gefahr für den
Käufer, einen Schadenersatzanspruch nach Erklärung des Rücktritts zu verlieren, wurde damit
beseitigt. Dies gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall, wo der Käufer nur Schadenersatz
geltend macht.  Gelänge nämlich dem Verkäufer der Beweis, dass er für den Mangel bzw.
dessen  unmögliche  Behebung  nicht  verantwortlich  ist,  wäre  ein  Schadenersatzanspruch
ausgeschlossen. Der Käufer wäre nun gezwungen, das Auto behalten zu müssen. Dies sei nach
Ansicht der Rechtsprechung nicht die Intension des Gesetzgebers gewesen. Mithin kann der
Käufer bei erfolglosem Schadenersatzbegehren noch vom Vertrag zurücktreten.

 

f) Inhalt des Schadenersatzanspruches statt Leistung.

Trotz Schuldrechtsreform im Jahre 2002 hat sich die Wahlmöglichkeit des Käufers nicht
geändert. Der Käufer kann nach seiner Wahl den Wagen behalten und Schadenersatz wegen
fehlerhafter Erfüllung verlangen (so genannter „kleiner Schadenersatz“). Er kann aber auch
die Sache zurückgeben und Schadenersatz statt der ganzen Leistung verlangen (so genannter
„großer Schadenersatz“). Typischer Weise entscheiden sich die Gebrauchtwagenkäufer für die
zweite Variante und verlangen die Rückzahlung des vollen Kaufpreises sowie Erstattung
nutzloser Aufwendungen abzüglich der Gebrauchsvorteile.
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Bei dem „kleinen Schadenersatz“ ist der Käufer so zu stellen, als ob er eine mangelfreie Sache
erhalten  hätte.  Der  Mindestschaden  besteht  in  der  Differenz  zwischen  dem  Wert  im
mangelfreien Zustand und dem Wert im mangelhaften Zustand. 

Bei dem „großen Schadenersatz“ ist  der Käufer so zu stellen,  als  wäre der Verkauf nicht
zustande gekommen. Der gezahlte Kaufpreis bildet hierbei den Mindestschaden. Zu beachten
ist,  dass  der  Käufer  dem  Verkäufer  im  Zuge  der  Abwicklung  Besitz  und  Eigentum am
Fahrzeug und am Fahrzeugbrief verschaffen muss. Ferner muss sich der Käufer diejenigen
Vorteile anrechnen lassen, die mit dem Schadenereignis in einem bestimmten Zusammenhang
stehen. Dazu zählt insbesondere der Wertverbrauch (abhängig von Baujahr und Laufleistung
kann beispielsweise jeder gefahrene km mit 0,10 € als Abzug geltend gemacht werden)

 

Verjährung

Bedingt  durch  die  Schuldrechtsreform ist  das  Verjährungsrecht grundlegend umgewandelt
worden. Für den Kraftfahrzeugsverkauf gilt gemäß § 438 Abs.1 BGB grundsätzlich eine Frist
von  zwei  Jahren  ab  Ablieferung  für  Ansprüche  auf  Nacherfüllung  (§  439  BGB)  und
Schadensersatz.  Diese  Frist  kann  mittels  AGB  durch  den  Verkäufer  modifiziert  werden.
Einschränkend sind hierbei die Regelungen für den Verbrauchsgüterkauf zu beachten. Beim
Verkauf von Neuwagen kann die Frist nicht unter 2 bei dem Verkauf von Gebrauchtwagen
nicht  unter  1  Jahr  verringert  werden,  §  475 Abs.2  BGB. Zugunsten des  Verkäufers wird
gemäß § 476 BGB die Beweislast umgekehrt. Tritt ein Mangel innerhalb von 6 Monaten auf,
so wird vermutet, dass dieser schon bei Gefahrübergang vorhanden war. Für alle Mängel die
nach Ablauf von 6 Monaten auftreten, muss der Käufer beweisen, dass diese Mängel schon
bei  Vertragsschluss vorhanden waren.  Gerade beim Kauf  eines PKW wird  dieser  Beweis
jedoch nur schwer zu führen sein. 

Ansprüche auf Rücktritt und Minderung fallen nicht unter die Verjährungsregelung des § 438
Abs.1 BGB. Um etwaige Benachteiligungen des Verkäufers zu verhindern, regelt § 218 BGB,
dass  ein Rücktritt  nur  so  lange möglich  ist,  wie ein  Anspruch auf  Nacherfüllung geltend
gemacht werden kann. Mithin ist auch hier wiederum die Verjährungsfrist des § 438 Abs.1
BGB zu beachten. Der § 218 BGB ist dabei als Einrede ausgestaltet. Das bedeutet, dass sich
der Verkäufer auf die Verjährung beruft. Tut er dies nicht, so kann der Anspruch unbeschränkt
geltend gemacht werden. Gemäß § 438 Abs.5 BGB gilt der § 218 BGB für die Ansprüche auf
Minderung des Kaufpreises entsprechend.

Zu beachten ist,  dass die Verjährung gehemmt werden kann, beispielsweise bei Erhebung
einer  Klage.  Endet  das  die  Verjährung hemmende  Ereignis,  so  läuft  die  Verjährungsfrist
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weiter. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Norm des § 203 BGB. Nach dieser Norm
löst  zwar  die  bloße Anzeige  eines Mangels noch keine  Hemmung aus.  Allerdings führen
gemäß § 203 BGB Verhandlungen über den gerügten Mangel zur Hemmung. Beispielsweise
kann der Verkäufer im Einverständnis mit dem Käufer die Vorlage eines Mangels prüfen. Bis
zur Entscheidung über das weitere Verfahren bleibt die Verjährung dann gehemmt.  

 

Widerrufsrecht / Rückgaberecht, §§ 312 d, 355 ff BGB 

Das  allgemeine  Widerrufsrecht  soll  dem  Verbraucher  vor  unbedachten  und  übereilten
Vertragsabschlüssen schützen. Der Schutz resultiert aus dem Umstand, dass der Käufer die
Ware bei Abschluss eines Kaufvertrages im Internet – somit auch bei dem Kauf eines PKW – 
nicht  betrachten  kann. Voraussetzung  ist  ebenso  wie  beim  Verbrauchsgüterkauf  ein
Unternehmer auf der Verkäuferseite und ein Verbraucher auf der Käuferseite .

Der  Unternehmer  muss  nun  bereits  in  der  Phase  der  Warenpräsentation  zahlreiche
vorvertragliche Informationspflichten erfüllen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Vertrag mit
dem Verbraucher tatsächlich zustande kommt, § 312 c Abs.1 BGB. Zu diesen notwendigen
Informationen gehört  unter  Anderem auch die  Verpflichtung,  den Verbraucher über  seine
Widerrufs- und Rückgaberechte zu informieren.  

1. Widerruf

Gemäß §  355  Abs.1  S.1  BGB ist  der Verbraucher an  seine  Willenserklärung nicht  mehr
gebunden,  wenn  er  sie  fristgemäß,  d.h.  innerhalb  von  zwei  Wochen,  gegenüber  dem
Unternehmer widerrufen hat.  Die Widerrufsfrist  beginnt  allerdings nicht vor Erfüllung der
Informationspflichten, § 312 c Abs.2 BGB.

2. Rückgaberecht

Anstelle  des  Widerrufsrechtes  kann  dem  Verbraucher  auch  ein  uneingeschränktes
Rückgaberecht eingeräumt werden.  Der Vorteil  für  den Unternehmer liegt  darin,  dass die
Ausübung des Rechtes nur durch Rücksendung der Ware erfolgen kann, § 356 Abs.2 BGB.
Anders als  beim Widerrufsrecht muss  der Unternehmer hierbei  nicht  befürchten,  dass der
Verbraucher einerseits durch einfache Erklärung von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht,
sich andererseits womöglich weigert, die bereits ausgelieferte Ware zurückzusenden.

3. Konsequenz für den Autokauf im Internet
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Sicherlich  sind  die  Regelungen des  Widerrufs-  und  Rückgaberechtes  ursprünglich für  die
Fälle reserviert, dass die Käufer die Ware vom Verkäufer übersendet bekommt. Bei einem
Autokauf wird es dagegen die Ausnahme sein, dass der PKW „versand“ wird. Vielmehr wird
der  Käufer  den  Wagen  bei  dem Verkäufer  abholen.  Doch  auch  in  diesen  Fällen  ist  die
Ausübung des Widerrufs- und Rückgaberechtes möglich. Auf die Frage eines Mangels kommt
es dann nicht an.

 

Geltendmachung der Ansprüche
Weigert sich der Verkäufer, durch Lieferung einer mangelfreien Sache oder durch Beseitigung
eines Mangels nachzubessern, müssen Nacherfüllungs- oder Zahlungsansprüche gerichtlich
mittels Klage oder  Mahnbescheid im Falle von Geldforderungen geltend gemacht werden.
Da  die  Rechtslage  im  Einzelfall  schwierig  sein  kann,  sollte  in  Zweifelsfällen  immer  ein
Rechtsanwalt zu Rate gezogen werden.

 

Allgemeine Hinweise zum Autokauf

 

Haftung bei Unfällen während der Probefahrt / Überführung

Unabhängig davon,  ob  bereits  ein  Vertrag übers  Internet  geschlossen  oder  lediglich  eine
Verhandlung geführt wurde, stellt  sich die Frage, wie es sich mit der Haftung für Unfälle
während einer Probefahrt verhält, sofern der PKW nicht vollkaskoversichert ist. Grundsätzlich
muss derjenige, der den Schaden verursacht hat, dann haften, wenn er zumindest fahrlässig
gehandelt hat. Dieser Grad des Verschuldens ist gerade im Verkehr sehr schnell erreicht. Und
so stellen sich die potentiellen Autokäufer gerne auf den Standpunkt, dass der Verkäufer ja
auch  ein  Interesse  an  einer  Probefahrt  hat.  Mithin  sind  sie  der  Ansicht,  gar  nicht  oder
einschränkend nur für grobe Fahrlässigkeit haften zu müssen. Der Jurist spricht insoweit von
„konkludenter (nicht ausdrücklich) Haftungsbeschränkung“. Zwar ist dies nach Ansicht der
Rechtsprechung möglich, wird in der Mehrzahl der Fälle aber abgelehnt. Um auf der sicheren
Seite zu sein, müsste eine Haftungsbegrenzung schriftlich festhalten werden, wenn der PKW
nicht vollkaskoversichert ist. 

      

Wurde der Kaufvertrag erfolgreich abgeschlossen, muss der Wagen in der Regel noch zum
Wohnort  des  Käufers  verbracht  werden.  Für  diese  Überführung  bedarf  es  keiner
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Betriebserlaubnis (Zulassung).  Ausreichend ist  in  diesen Fällen die  Mitnahme eines roten
Überführungskennzeichens, welches bei den jeweiligen KFZ-Versicherern beantragt werden
kann. Hinzuweisen ist darauf, dass ein Versicherungsschutz nur besteht, wenn der Wagen auf
direktem Wege  vom Verkaufsort  zum  Wohnort  des  Käufers  überführt  wird!  Passiert  ein
Unfall auf einem Abstecher, müssen die Kosten ggf. selbst getragen werden. 

 

Autor: Dr. Peter Trinks

 
II. Die Aufklärungspflichten des gewerblichen Autoverkäufers
 

In unserem Beitrag über den Autokauf im Internet hatten wir bereits auf die Rechtslage und
Rechtsfragen  beim  Autoverkauf ,  insbesondere  unter  Berücksichtigung  von
Internetplattformen  hingewiesen.  Beachten  Sie  bitte  auch  den  Beitrag  "Vorsicht  beim
Autokauf im Internet -die beliebtesten Betrugsmaschen "

 

In Ergänzung hierzu möchten wir uns in diesem Beitrag mit den Pflichten von gewerblichen
Autoverkäufern beschäftigen.

 

Die dazu ergangene Rechtsprechung ist sowohl für den klassischen Autoverkäufer mit einem
Betrieb, wie auch im Internet anwendbar. Für Autoverkäufe im Internet gilt dies, wenn der
Verkäufer Gewerbetreibender bzw. Unternehmer ist. Diese Frage ist zum Teil nicht so leicht
zu beantworten. Wir verweisen insofern auf unseren Beitrag "Wann ist ein Unternehmer ein
Unternehmer? "

 

Für den privaten Kunden hat  der  Kauf von einem gewerblichen Autoverkäufer erhebliche
Vorteile. 

 

Zum Einen muss der gewerbliche Autoverkäufer eine Mindestgewährleistungszeit von einem
Jahr  einräumen,  zum  Anderen  unterliegt  er  umfangreichen  Aufklärungs-  und
Informationspflichten.  Dies  hat  nicht  zuletzt  damit  etwas  zu  tun,  dass  der  gewerbliche
Autoverkäufer über besondere Fachkenntnisse verfügt und schon daraus verpflichtet ist, den
Kunden umfassend zu informieren.

 

Eine uneingeschränkte Aufklärungspflicht des Autoverkäufers besteht nicht. Er muss jedoch
solche  Umstände  aufklären,  die  für  die  Kaufentscheidung  des  Käufers  von  wesentlicher
Bedeutung sind. Dies gilt erst Recht, wenn der Käufer Nachfragen hat. Wenn Ihnen somit bei
einem  gewerblichen  Angebot  eines  Pkws  etwas  unklar  sein  sollte,  fragen  Sie  nach.
Zumindestens der gewerbliche Autoverkäufer wird auf jeden Fall verpflichtet sein, Ihnen eine
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ehrliche  Antwort  zu  geben.  Zu  Beweiszwecken  sollten  Sie  entsprechende  e-Mails
dokumentieren.

 

Bei ausdrücklichen Fragen des Käufers nach einer Unfallbeteiligung eines Fahrzeuges ist der
Verkäufer verpflichtet, Beschädigungen des Gebrauchtwagens auch dann mitzuteilen, wenn es
sich nach seiner Auffassung lediglich um Bagatellschäden handelt.  Der bloße Hinweis,  es
handele sich um einen Unfallwagen, ist hier nicht zwangsläufig ausreichend (OLG Bremen,
DAR 1980, 373). 

 

Wer nicht fragt, ist selber schuld!

 

Dem  offensichtlich  desinteressierten  Käufer  schuldet  der  gewerbliche  Verkäufer  keine
detaillierte Schadensbeschreibung. 

 

Unzulässig  ist  es,  mehrere Unfallereignisse zu einem einzigen Schadensfall  zusammen zu
fassen. Selbst der Verkauf eines Pkws mit einem reparierten Schaden als "Bastlerfahrzeug"
befreit  den  Verkäufer nicht  von seiner  Aufklärungspflicht  über  die  tatsächlichen Schäden
(OLG Nürnberg, Az.: 6 U 4302/99). Der Verkäufer ist ferner bei einer Reparatur außerhalb
des eigenen Betriebes verpflichtet, über die Herkunft des Fahrzeuges umfassend aufzuklären.

 

Der  Käufer  selbst  sollte  auf  die  Betriebsanleitung  achten.  Ist  dort  angegeben,  dass
turnusmäßig  bestimmte  Verschleißteile  erneuert  werden  müssen,  ist  der  Verkäufer  nicht
verpflichtet, darauf hinzuweisen.

 

Gewisse  Vorkenntnisse  können  vom  Käufer  wegen  des  Führerscheinzwanges  erwartet
werden. 

 

Das Risiko der Gebrauchstauglichkeit liegt in der Regel beim Käufer. Dies bezeichnet eine
Vorstellung des Verkäufers, dass Fahrzeug für einen bestimmten Gebrauch zu verwenden.
Nur wenn dieser spezielle Gebrauchszweck Thema des Verkaufsgespräches war, entsteht eine
vorvertragliche Aufklärungspflicht.

 

Der natürliche Veschleiß und Alterserscheinungen stellen keine Mängel im Rechtssinn dar.
Eine Untersuchungspflicht diesbezüglich gibt es nicht.
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Jedoch  wird  man  eine  fachmännische  äußere  Besichtigung  in  Art  einer  Sichtprüfung  als
Verpflichtung annehmen dürfen (OLG Köln, DAR 2001, 405). Diese sollte durch technisch
ausgebildete Mitarbeiter des Verkäufers vorgenommen worden sein. Ferner ist der Verkäufer
verpflichtet,  den  gesamten  optischen  Bereich  (Karosserieaußenflächen,  Reifen,  Felgen,
Fahrzeugunterseite) zu untersuchen. Der Händler, der ein Fahrzeug nicht von unten sichtweise
prüft, handelt fahrlässig und kann später in Anspruch genommen werden. Der Händler muss
selbst dann seinen Augenmerk auf Unfallspuren richten, wenn der Vorbesitzer die Nachfrage
nach einem Unfall ausdrücklich verneint hat. 

 

Klassiker  wie  Nachlackierungen,  Farbunterschiede,  Nebelbildungen,  unterschiedliche
Spaltmaße und Blechunebenheiten sind Unfallindikatoren und somit durch den Händler in die
Untersuchungspflicht miteinzubeziehen. Ohne einen konkreten Verdacht besteht jedoch bspw.
keine Pflicht zur optischen Achsvermessung oder zur Lackschichtdickemessung.

 

Ferner besteht keine Verpflichtung zum Einsatz  spezieller  Rostsuchgeräte. Jedoch müssen,
dies ist in der Praxis immer wieder relevant, Reifen und Felgen auf Zulassungsfähigkeit bzw.
Betriebserlaubnis überprüft werden.

 

Ferner ist der Verkäufer verpflichtet, eine ausreichende Profiltiefe zu beachten, das Alter von
Reifen  ist  nur  bei  besonderen  Anlässen,  wie  bspw.  bei  einer  hohen  Belastung  durch
Sportwagen, zu prüfen.

 

Technisch  aufwendige  und  kostspielige  Untersuchungen  des  Motors,  z.B.  Ausbau  und
Zerlegung im Allgemeinen, kann der Käufer jedoch nicht verlangen (OLG Hamm, NJW-RR
1986, 932). In der Praxis spielt insbesondere das Laufgeräusch bei der Beurteilung des Motors
eine entscheidende Rolle.

 

Ein  "Aufhübschen" des  Fahrzeuges im  Sinne  eines  optischen Herrichtens  ist  erlaubt.  Bei
Verkaufslackierungen,  Einfüllen  eines  dickeren  Öls,  Kaschieren  von  Rostungen  durch
Unterbodenschutz oder Rostprimer ist jedoch kritisch. Auf jeden Fall ist dies nicht erlaubt und
einen Mangel stellt das Tarnen von Schäden, wie bspw. Durchrostung oder Unfallschäden dar
(BGH NJW 1986, 2319).

 

Ein Aufklärungsverschulden, das zur Anfechtung berechtigen könnte, ist auch dann gegeben,
wenn  der  Händler  eine  Reparatur  durch  eine  Fachwerkstatt  vorspiegelt,  während  er  das
Fahrzeug eher unfachmännisch selbst repariert hat (OLG Düsseldorf, OLG-R 1993, 129).

 

Teile dieser Aufklärungspflicht treffen auch den privaten Verkäufer.
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Die Rechtsprechung ist hier umfangreich und eher unübersichtlich.

 

Wir  dürfen  nochmals  darauf  hinweisen,  dass  wir  beim  Autokauf  im  Internet  dringend
empfehlen, das Fahrzeug vor  Abschluss des Kaufvertrages anzusehen und Probe zu fahren.
Obwohl  es  rechtlich  nicht  erheblich  ist,  halten  wir  den  Kauf  eines  Fahrzeuges  ohne
Vorortbesichtigung für zumindestens moralisch gesehen, grob fahrlässig.

 

III. Vorsicht beim Autokauf im Internet -die beliebtesten
Betrugsmaschen-

 

Es gibt kaum ein Produkt, dass derartig teuer ist und über das Internet von so vielen gehandelt
wird,  wie  Automobile,  PKW's,  LKW's  oder  Motorräder.  Dass,  was  früher  im
Kleinanzeigenteil  oder bei  Gebrauchtwagenhändlern mühsam los geschlagen wurde, findet
heutzutage sein Weg in das Internet, sei es bzw. über  eBay-Motors oder mobile.de. Wo viel
Geld umgesetzt wird, treiben sich auch schwarze Schafe herum. Wir haben nachfolgend die
beliebtesten Maschen zusammengestellt,  mit denen beim Autokauf entweder betrogen wird
oder zumindestens mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird. 

Wir möchten an dieser Stelle nicht verschweigen, dass wir aus rechtlicher Sicht den Autokauf
über das Internet für nicht unproblematisch ansehen. Gerade bei gebrauchten PKW's erscheint
es fast unmöglich, ein Fahrzeug in all seinen kleinen Einschränkungen und größeren Mängeln
so zu beschreiben, dass das Fahrzeug den Vorstellungen des Käufers entspricht. Selbst bei viel
gutem Willen ist oftmals eine erhebliche Enttäuschung bei den Käufern gegeben, da sie nicht
das  Fahrzeug erhalten,  dass  sie  erwarten.  Einen Kratzer  oder  eine  Roststelle,  die  für  den
Verkäufer nicht besonders von Belang ist, werden durch den Käufer zum Teil ganz anders
eingeschätzt. Bei den meisten Portalen kommt direkt ein Kaufvertrag zustande, beispielsweise
mit Abgabe des Höchstgebotes. Wer bis zu diesem Zeitpunkt keine Probefahrt gemacht hat,
hat gegebenenfalls ein Problem. Wohl niemand würde bei einem Gebrauchtwagenhändler ein
Auto  einfach vom Angesicht  an  vom Hof  kaufen,  ohne  vorher  eine  Probefahrt  und eine
intensive Untersuchung vorgenommen zu haben. Ganz unjuristisch raten  wir daher aus der
Praxis dazu, als Käufer dem Verkäufer konkrete Fragen zu stellen und gegebenenfalls sich das
Auto vor Abgabe eines Gebotes anzusehen.

 

Die beliebtesten Maschen beim Autokauf:

 

Der Käufer als Opfer
 

Vorsicht bei Auslandskäufen!

Bei einem Autokauf im Ausland weiß man nie, ob der Verkäufer tatsächlich liefert. Aufpassen
sollten Sie daher schon dann, wenn nur aus der Telefonnummer im Angebot deutlich wird,
dass sich das Fahrzeug im Ausland befindet. Zudem lässt weder eine Handynummer noch eine
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Festnetznummer den sicheren Schluss zu, dass der Verkäufer oder die Kontaktperson über den
Telefonanschluss  sicher  identifiziert  werden  können.  Über  automatische  Weiterleitungen,
Telefonstuben  oder  Prepaid-Handykarten  sind  die  Anschlussinhaber  zum  Teil  gar  nicht
zurückzuverfolgen.  In  diesem  Zusammenhang  sind  auch  Mehrwertdienstenummern   zu
nennen, unter den für viel Geld weitere Infos zu einem Schnäppchen erfragt werden können,
dass es oft tatsächlich gar nicht gibt.

 

Vorsicht bei Vorkasse!

Western-Union oder MoneyGram ermöglichen es, Gelder ins Ausland zu transferieren. Dort
können die Gelder, ohne das eine Adresse oder ein Wohnsitz des Empfängers bekannt ist, in
bar  gleich  abgeholt  werden.  Die  Kontrollen  sind  oft  unzureichend.  Codeworte  oder
Referenznummer, die der Käufer für sich behalten soll, bis er das Fahrzeug hat, stellen oft
keinen ernsthaften Schutz dar, da das Geld dennoch abgeholt werden kann. Verwenden Sie
einen anerkannten Treuhand-Service und achten Sie darauf, dass Sie auch tatsächlich einen
echten  Treuhand-Service  nutzen  und nicht  eine  ähnlich  aussehende  Fälschung.  Vorkasse-
Zahlungen ins Ausland sollte man grundsätzlich nur dann vornehmen, wenn die Identität des
Käufers geklärt ist oder eine Sicherheit gegeben ist. Gewährleistungsansprüche im Ausland
durchzusetzen ist zudem außerordentlich aufwendig. Eine Vorkasse ist beim Autokauf eher
unüblich und nur bei besonderen Konstellationen wie dem Auslandkauf von einem serösen
Verkäufer angemessen. 

 

Der Scheck-Trick:

Der Käufer möchte das Fahrzeug unbedingt haben und schickt einen Scheck. Grundsätzlich
können Sie  den Scheck bei  Ihrer Bank einreichen, er  wird Ihnen, was viele nicht  wissen,
jedoch  nur  unter  Vorbehalt  gutgeschrieben.  Platzt  der  Scheck,  bucht  die  Bank  den
gutgeschriebenen Betrag wieder zurück. Ob Sie den Käufer des Fahrzeuges noch zu fassen
kriegen, ist oftmals zweifelhaft. 

Eine perfide Abwandlung des Scheck-Tricks ist der "überhöhter Scheck"-Trick. Der  Käufer
schickt Ihnen, weil er das Fahrzeug angeblich unbedingt haben möchte, einen Scheck der auf
eine höhere Summe ausgestellt ist, als der tatsächliche Kaufpreis des Fahrzeuges. Dies wird
oftmals mit irgendeiner fadenscheinigen Ausrede begründet. Der Verkäufer wird gebeten, die
Differenz zwischen Kaufpreis und Scheck am besten über einen Bargeld-Transfer-Service,
wie Western-Union anzuweisen. Wenn hier der Scheck platzt,  bleibt der Verkäufer auf der
Differenz sitzen.

 

Der "Ich brauche noch Geld, um die Papiere abzuholen"-Trick

Bei dieser Konstellation ist oftmals keine Vorkasse vereinbart. Das Fahrzeug soll abgeholt
werden.  Vor  dem Abholungstermin bittet  der  Verkäufer  den  Käufer jedoch darum, einen
gewissen Betrag schon einmal vorab zu zahlen, damit er Kfz-Papiere von seiner Bank abholen
kann. Das kann stimmen, muss aber nicht sein. Wenn das Auto, zum Teil auch im Ausland
abgeholt werden soll, fehlt vom Verkäufer jede Spur. 

 

Der "Das Auto wird privat verkauft"-Trick
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Ein  Privatverkauf  lässt  es  zu,  dass  der  Verkäufer  die  Gewährleistung  für  das  Fahrzeug
ausschließt. Bei näherer Betrachtung handelt es sich jedoch gar nicht um einen Privatverkauf,
sondern der Verkäufer  tritt entweder als Strohmann für einen Autohändler auf oder betreibt in
sonstiger Form irgendwie verschleiert einen Gebrauchtwagenhandel.

 

Der Verkäufer als Opfer
 

Der "Das Fahrzeug ist gar nicht so wie in der Beschreibung und hat viele Mängel"-Trick

In diesem Fall gibt der Käufer ein Gebot auf das Fahrzeug ab und erscheint auch pünktlich
zum Übergabetermin. Der Verkäufer ist oftmals froh, das Fahrzeug tatsächlich los geworden
zu sein. Vor Ort macht der Käufer dann geltend, das Fahrzeug hätte Mängel, die nicht in der
Auktionsbeschreibung stehen und versucht den Preis herunterzuhandeln. Der Verkäufer, der
sein Fahrzeug los werden möchte, knickt hier oftmals ein und lässt sich im Preis drücken. 

 

Dieser "Trick" ist relativ häufig zu beobachten, hat jedoch zwei Seiten. Zum einen werden
durch den Verkäufer tatsächlich oftmals nicht alle Mängel beschrieben, die das Fahrzeug hat,
so  dass  der  Käufer  tatsächlich  die  Gelegenheit  hat,  am  Zustand  des  Fahrzeuges
herumzukritteln. In der verschärften Variante werden dem Verkäufer durch den Käufer gleich
noch Schadensersatzforderungen angedroht, da man ja umsonst angereist sei und hierdurch
Kosten entstanden sind und gegebenenfalls ein Gewährleistungsausschluss gar nicht wirksam
sei. Für den Verkäufer gilt es jedoch zu beachten, dass wenn er das Fahrzeug einwandfrei
beschrieben  hat,  er  über  das  Internetportal  einen  Kaufvertrag  geschlossen  hat  und  einen
Anspruch darauf hat, dass das Fahrzeug gegen Zahlung gegen eines bestimmen vereinbarten
Betrages auch abgenommen wird.

 

Zusammenfassung:

Vor geschickten Betrügern bzw. Personen, die unlauter sich einen Vorteil verschaffen wollen,
ist  niemand  gefeit.  Oftmals  hilft  es  jedoch  schon,  sich  ein  Angebot  sehr  sorgfältig
durchzulesen  und  hier  insbesondere  darauf  zu  achten,  ob  die  Identität  des  Verkäufers
verschleiert  wird oder  der  Verkäufer im Ausland  sitzt,  dies  aber  beispielsweise  über  den
Artikelstandort nicht deutlich macht.

 

Niemand  hat  etwas  zu  verschenken,  seien  Sie  daher  bei  besonders  günstigen Angeboten
extrem vorsichtig.  Lesen Sie  sich ferner die Artikelbeschreibung genau durch. Rostlauben
können so blumig umschrieben werden, dass die Mängel zwar genannt, jedoch ein anderer
Eindruck entsteht. Seien Sie extrem vorsichtig bei Vorkasse-Zahlungen insbesondere, wenn
diese über einen Bargeld-Transfer-Service laufen, Kopien von Ausweis- oder Kfz-Papieren
können gefälscht sein und besagen gar nichts. Es sollten  ferner nur anerkannte Treuhand-
Services verwendet werden.

 Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Johannes Richard
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